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«Neutralität? Bundesrat reitet auf totem Ross»
Scharf kritisiertMarkusMohler, Sicherheitsexperte und ehemaliger Universitätsdozent, dasNeutralitätsverständnis des Bundesrats.

Interview: Henry Habegger

BeimTreffenmitdemdeut-
schenKanzler Scholz sagte
BundespräsidentBerset:Die
Neutralität verbiete esder
Schweiz, imUkraine-Krieg
eineSeitemilitärisch zu
unterstützen. Ist das richtig?
Markus Mohler: Nein, das trifft
sonicht zu.Er stützt sichhier auf
eine radikale, sinnentleerteDe-
finition vonNeutralität, die von
einem Teil der Völkerrechtler
vertreten wird. Der Bundesrat
versteckt sich hinter dieser Li-
nie, ohne dies kundzutun.

SiemeinenVölkerrechtler
wieOliverDiggelmann,der
kürzlich inderNZZschrieb:
«Spielräume für Solidarität
mit demOpferhatder
völkerrechtlichNeutralenur
imBereich zivilerHilfe.»
Er schrieb sogar, dass der
«Ruchlose»,derAggressor, von
dieser Neutralität einen militä-
rischen Vorteil haben könne.
Dass Neutralität auch gelte,
wenn vom Aggressor im Krieg
Zivilistengetötetwürden,wenn
dieser foltere. Man muss sich
das einmal konkret vorstellen!
Ichbinüberzeugt, dass auchdie
Befürworter vonNeutralität sol-
che Konsequenzen mit Entset-
zen ablehnen. Wozu sonst rati-
fiziertdenndieSchweizetwadie
Anti-FolterkonventionoderAb-
kommen zum Verbot von Che-
mie- und Bio-Waffen, die Gen-
ferAbkommenvon 1949?Zählt
das alles, ausgerechnet bei
schlimmstmöglichenKriegsver-
brechen wie bei diesem russi-
schenAggressionskrieg, nicht?

Ist dasnichtdiebittere
SchattenseitederNeutrali-
tät?
Nein!VölkerrechtlerwieProfes-
sor Diggelmann wollen bloss
nicht anerkennen, dass die
UNO-Charta von 1945 in Arti-
kel 103 zumindest dieNeutrali-
tätsbestimmungen der Haager
Konventionen von 1907 auf-
hebt. Sie sind überholt! Zum
gleichenErgebnis führt eineBe-
stimmung imWiener Überein-
kommen über das Recht der
Verträge. In Sachen Neutrali-
tätsrecht reitet der Bundesrat
auf einem toten Ross.

KönnenSiedas erklären?
DieUNO-Chartaenthält einab-
solutesVerbotderGewaltandro-
hung und Gewaltanwendung.
Sie stipuliert umgekehrt das
kollektive Selbstverteidigungs-
rechtdesOpferlandes einerAg-
gression: Das heisst, dass ihm
alle anderenLänderbei derVer-
teidigunghelfen dürfen.Das ist
ja der Sinn der Sicherheits- und
Friedensarchitektur der UNO-
Charta. Aggression darf sich
nicht lohnen.

Unddasgilt auch fürdie
neutrale Schweiz?
Selbstverständlich. Hilfe und
Unterstützung des Landes, das
Opfer einer Aggression wurde,
ist keineNeutralitätsverletzung.
Das zeigt sich schondaran, dass
die Schweiz Sanktionen, wenn
siederSicherheitsratbeschliesst,
mittragen muss. Es kann doch

kein Gleichbehandlungsgebot
gelten.

DieSchweizdarf derUkraine
also ausneutralitätsrechtli-
cher SichtWaffen liefern?
Ja. Das gebietet auch die von
der Schweiz immer wieder
betonte Solidarität. Wo bleibt
diese beim Nichtstun? Umge-
kehrt kannpassivesAbseitsste-
hendiese«Neutralität»gerade
verletzen. So verstärkt die
Verweigerung der Wiederaus-
fuhrbewilligung von in der
Schweiz gekauftem Kriegsma-
terial wie Flab-Munition nach
Deutschland die Wirkung
der russischen Luftangriffe,
damit auch das Begehen
schlimmsterKriegsverbrechen,
und schwächt dieVerteidigung
der Ukraine. Solche «Neutrali-
tät»kannauchdurchUnterlas-
senverletztwerden!Neutral ist
nicht mit Passivität, «Stillsit-
zen», gleichzusetzen.

WassagtdieBundesverfas-
sungdazu?
Dortheisst es, die Schweiz setze
sich ein für eine«friedlicheund
gerechte internationale Ord-
nung». InderBundesverfassung
verpflichtet sich die Schweiz,
beizutragen«zurLinderungvon
Not und Armut in derWelt, zur
Achtung der Menschenrechte
und zur Förderung der Demo-
kratie, zu einem friedlichen Zu-
sammenleben der Völker sowie
zur Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen». Und zur
Beachtung des Völkerrechts.
Der Bundesrat verhält sich also
auch verfassungswidrig.

AberderBundesrathat
immerhin recht,wenner
sagt, dassdasgeltende
KriegsmaterialgesetzWaf-
fenlieferungenentgegen-
steht.
Ja. Das heutige strikte Verbot
der direkten oder indirekten

Ausfuhr von Kriegsmaterial
geht auf dieGesetzesänderung
zurück, die Waffenexporte in
Bürgerkriegsländer verhindern
wollte.DieseneueGesetzesbe-
stimmung ist gänzlich miss-
glückt. Ausnahmebewilligun-
gen wie zuvor gibt es nicht
mehr. Der Gesetzgeber hat ig-
noriert, dass ein Land auch
durch einen völkerrechtswidri-
genAggressionskrieg eines an-
derenLandes«ineinenbewaff-
netenKonflikt involviert»wer-
den kann. Was der Ukraine
passiert ist. Sie ist kein Bürger-
kriegsland.

Sie schlageneineerneute
Gesetzesänderungvor
(sieheBox).
Esbraucht eineergänzendeRe-
gelung im Gesetz, die besagt,
dass direkte oder indirekte
Kriegsmaterialausfuhren unter
bestimmten, klar definierten
Umständen zulässig sind, so-
fern sie zur bewaffnetenVertei-
digungeinesLandes eingesetzt
werden, welches Opfer einer
völkerrechtswidrigen Aggres-
sionwurde. Eine solcheBedeu-
tungseinschränkung ist im
schweizerischen Recht auch
nicht neu: Es gibt im Strafge-
setzbuch eine gleich gelagerte
Bestimmung betreffend Finan-
zierung vonTerrorismus.

AussenministerCassis
wollte kürzlichdenBegriff
«kooperativeNeutralität»
einführen.
Die der «Neutralität» ange-
hängtenAdjektive sind verräte-
risch, opportunistisch. Man
nimmt, was gerade passt: von
«immerwährend» über «dau-
ernd»,«flexibel»,«dynamisch»
bis zu «einzelfallgeprägte Aus-
legung» oder eben «koopera-
tiv». Was an der derzeitigen
Interpretation der Neutralität
kooperativ sein soll, erhellt sich

nicht. Bundespräsident Alain
Berset sprachvoneinemKriegs-
rausch und dann, fast im glei-
chen Atemzug, vom «Kern der
Neutralität».Wasdieser«Kern»
sein soll, sagte er nicht.

Warumwohl eiert derBun-
desrat derart herum?Hat er
bestimmteMotiveoder
fürchtet er einfachdieDe-
batte?
Die «Neutralität» ist vom My-
thos zu einer Art Ersatzreligion
geworden.Man«glaubt» andie
«Neutralität», obwohl sie alle ihr
ursprünglich zugedachtenFunk-
tionenneutralitätsrechtlich ver-
loren hat. Der Bundesrat scheut
sich, dies deutlich zu erklären,
und lässt sich von Neutralitäts-
fundamentalisten treiben.

Hilft zurKlärung immerhin
dieNeutralitätsinitiativeder
SVP?
Diese ist eben fundamentalis-
tisch, staatspolitischundstaats-
rechtlichhöchst gefährlich.Die
radikale Neutralität, die sie sti-
puliert, stellte die Schweiz di-
rekt ausserhalb einerReihevon
völkerrechtlichenVerpflichtun-
gen. Die Schweiz würde bei
einer Annahme politisch und
wirtschaftlich je nach Situation
massivunterDruckgesetzt oder
als Paria angesehen. Die Initia-
tive ist damit auchverfassungs-
widrig, denn sie führte zu un-
aufhebbarenGegensätzen,Zer-
reissproben, mit den anderen,
zuvor erwähnten Verfassungs-
bestimmungen. Diese müsste
man dann ja konsequenterwei-
se streichen!

WelcheFolgenhat es fürdie
Schweiz selbst,wennsie auf
diese,wieSie sagen,«sinn-
entleerte»Neutralität pocht?
WenndieSchweiz ihr einzigarti-
ges Neutralitätsverständnis
nicht korrigiert, stellt sie esüber

dasVölkerrecht.Das istmehrals
gefährlich.AuchPutin stellt sei-
neAuffassung seinerAnsprüche
überdasVölkerrecht.Wir könn-
ten uns unversehens in einer
Gruppeunappetitlicher Staaten
wiederfinden. Zudem verhin-
dert der gebetsmühlenartige
Verweis auf die Neutralität die
Gestaltung einer kohärenten,
vom Ausland respektierten
Aussenpolitik.

WelcheFolgenhatdieseArt
Neutralität fürdie Sicher-
heit, fürdieRüstungsindust-
rie inder Schweiz?
WenndieseWiederausfuhrver-
bote für Kriegsmaterial zumin-
dest gegenüber verlässlichen
Rechtsstaaten nicht sofort auf-
gehoben werden, wird kein
Nato-LandmehrKriegsmaterial
inder Schweiz kaufen:Denn im
Bündnisfall könntendieseStaa-
ten ihrer Verpflichtung, das an-
gegriffeneNato-LandmitMate-
rial aus der Schweiz zu unter-
stützen, nicht nachkommen.
DasüberlebteunsereRüstungs-
industrie nicht, mit dramati-
schenFolgen fürdieAusrüstung
der Schweizer Armee. Wir wä-
ren gezwungen, alle Rüstungs-
güter im Ausland zu kaufen.
Und wären politisch noch stär-
ker erpressbar.

InwelcherArt vonKonflik-
tenkanndieSchweizüber-
hauptnochneutral sein?
Für die derzeit vorexerzierte
«Neutralität» sehe ich keine.

DasmüssenSie erklären.
Dieaktuellenmachtpolitischen
oder bewaffneten Konflikte
übersteigenallebisherigenVor-
stellungen von «Krieg» und
«bewaffnetemKonflikt».Es ist
nicht mehr klar, was ein inter-
nationaler oder ein nicht inter-
nationalerbewaffneterKonflikt
ist. Denken Sie an Libyen, Sy-
rien oder Jemen. Zum einen
handelt es sichum«Stellvertre-
terkriege», zum anderen wer-
den terroristische Akteure von
anderenStaateneingesetztwie
die Gruppe Wagner, oder sie
agieren selbstständig wie der
Islamische Staat, um ihre
machtpolitischenZiele ruchlos
zu erreichen.

Gilt das auchgegenüber
Diktaturen?
Der Problematik in Ländern
wie Afghanistan, Iran, Myan-
mar oder Nordkorea ist mit
neutralitätsrechtlichen Krite-
rien ohnehin nicht beizukom-
men, sondernnurmit einer viel
weiter ausgreifenden Aussen-
politik, die sich unter anderem
aufdie erwähntenVerfassungs-
bestimmungen, namentlich
auchdenSchutzderMenschen-
rechte, stützt.

Der Bundesrat, hier auf dem offiziellen Bundesratsfoto 2023,
vertritt laut Markus Mohler eine Art Irrlehre. Bild: Matthieu Gafsou/Key

«Die ‹Neutralität›
ist vomMythos
zueinerArt
Ersatzreligion
geworden.»

MarkusMohler
Sicherheitsexperte

Vorschlag für
Gesetzesänderung

«Kein bewaffneter Konflikt im
Sinn von Abs. 2 Bst. a ist die be-
waffnete Verteidigung eines Lan-
des gegen eine völkerrechtswid-
rige Aggression (Art. 2 Ziff. 4
UNO-Charta; Art. 8bis des Römer
Statuts), gegen Völkermord,
gegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und die bewaff-
nete Bekämpfung anderer
Kriegsverbrechen (Art. 6 bis 8 des
Römer Statuts) gemäss Art. 51
der UNO-Charta. Nach Prüfung
der Rechtslage und des Bedarfs
der Armee erteilt der Bundesrat
unter diesen Voraussetzungen
die Bewilligung für direkte und in-
direkte Kriegsmaterialausfuhren
in ein sich nach dieser Bestim-
mung verteidigendes Land.»

Zur Person

Markus Mohler, 82, war Staats-
anwalt und Kommandant der
Kantonspolizei Basel-Stadt und
an Universitäten Dozent für öf-
fentlichesRecht, speziell Sicher-
heits- und Polizeirecht.
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